Gebuihrensatzung der Kreisstadt Hoxter vom 01.02.2010
zur Entwasserungssatzung
Aufgrund des § 7, 8, 9 und 41 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt ge&dndert durch
Artikel | des Gesetzes zur Starkung der kommunalen Selbstverwaltung — GO-Reformgesetz vom
09.10.2007 (GV. NRW. S. 380) und der 88 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes fir das Land
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. 1969 S. 712), zuletzt gedndert durch
Artikel X des Gesetzes vom 09.10.2007 (GV. NRW. S. 380) sowie der §8 53, 64 und 65 des
Wassergesetzes fir das Land Nordrhein-Westfalen (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. Juni 1995 (GV. NW. 1995 S. 926), zuletzt geandert durch Artikel | des Gesetzes vom 11.12.2007
(GV. NRW. S. 708 hat der Rat der Stadt Hoxter in seiner Sitzung vom 28.01.2010 folgende Satzung
beschlossen:
§1

Abwassergebihren

(1) Fur die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Kreisstadt Hoxter
nach 88 4 Abs. 2, 6 KAG NRW Abwassergebiihren (Benutzungsgebiihren) zur Deckung der
Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.

(2) In die Abwassergebiihr wird nach 8 65 LWG NRW eingerechnet:

- die Abwasserabgabe fiir eigene Einleitungen der Kreisstadt Hoxter (§ 65 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 LWG NRW)

- die Abwasserabgabe fir Kleineinleiter (§ 65 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 64 Abs.1 Satz 1
LWG NRW)

- die Abwasserabgabe fur die Einleitung von Niederschlagswasser (8 65 Abs.1 Satz 1 Nr.
2i.V.m. 8 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW),

- die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbanden auf die Gemeinde umgelegt wird ( §
65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LWG NRW).

(3) Die Abwasserabgabe fir Kleineinleiter (§ 65 Abs. 1Satz 1 Nr. 2i.V.m. § 64 Abs. 1
Satz 1 LWG NRW) wird im Rahmen der Gebuhrenerhebung nach § 10 dieser
Satzung von denjenigen erhoben, die keine Kleinklaranlage haben, die den
Anforderungen des § 57 LWG NRW entspricht.

(4) Die Abwassergebtihr ruht als 6ffentliche Last auf dem Grundstiick (8 6 Abs. 5 KAG NRW).

(5) Die Kreisstadt Hoxter ist berechtigt, mit einem Gebihrenschuldner eine Abgabenvereinbarung
zu treffen,
- wenn die einzleitenden Wassermengen —nachweislich durch einen anerkannten
Gutachter ermittelt- eine Nahrstoffkonzentration (Nitrat und Phosphat) aufweisen, die
eine Endbehandlung mit geringerem Aufwand als bei einer Reinigung kommunaler
Abwasser ermdglicht.
- Kuhl- oder Therapiewasser von mehr als 50.000 m? eingeleitet werden.
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§2
Gebihrenmal3stéabe

Die Kreisstadt Hoxter erhebt getrennte Abwassergebuhren fir die Beseitigung von Schmutz- und
Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und
Verrieseln sowie das Entwassern von Klarschlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des

Abwassers).

Die Schmutzwassergebihr bemisst sich nach dem Frischwassermafistab (8 3).

Die Niederschlagswassergebihr bemisst sich auf der Grundlage der Quadratmeter der
Uberbauten und/oder versiegelten Flache auf den angeschlossenen Grundstiicken, von denen

Niederschlagswasser abflusswirksam in die stadtische Abwasseranlage gelangen kann (§ 4).

§3
Schmutzwassergebihren

Gebihr fur Schmutzwasser wird nach der Menge des hauslichen und gewerblichen
Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den angeschlossenen Grundstiicken

zugefuhrt wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter (m3) Schmutzwasser.

Schmutzwassermenge gilt die aus der offentlichen Wasserversorgungsanlage bezogene
Frischwassermenge (8 3 Abs. 3) und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten
Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge (8 3 Abs. 4), abziglich der
auf dem Grundstick nachweisbar verbrauchten und zuriickgehaltenen Wassermengen, die nicht

in die gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (8 3 Abs. 5).

Die dem Grundstiick zugefiihrten Wassermengen werden durch Wasserzahler ermittelt. Bei dem
aus der offentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit dem
Wasserzahler gemessene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzahler nicht
ordnungsgemal funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter Zugrundelegung

des Verbrauchs des Vorjahres geschatzt.

Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen,
Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebuihrenpflichtige den Mengennachweis durch einen auf
seine Kosten eingebauten und ordnungsgema&n funktionierenden Wasserzéhler zu fuhren. Den
Nachweis (ber den ordnungsgemald funktionierenden Wasserzahler obliegt dem
Gebuhrenpflichtigen. Ist dem Gebuhrenpflichtigen der Einbau eines solchen Wasserzahlers nicht
zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen Anlagen zugefuhrten Wassermengen zu

schatzen (z.B. auf der Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten
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Enthnahmemengen oder auf der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der
Wasserpumpe oder unter Beriicksichtigung der statistischen Verbrduche im Gemeindegebiet).

Eine Schatzung erfolgt auch, wenn der Wasserzahler nicht ordnungsgemalr? funktioniert.

Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstiick nachweisbar
verbrauchten oder zuruckgehaltenen Wassermengen abgezogen. Von dem Abzug sind
Wassermengen bis zu 15 m?3 jahrlich ausgeschlossen. Der Nachweis der verbrauchten und
zuriickgehaltenen Wassermengen obliegt den Gebuhrenpflichtigen. Der Gebuhrenpflichtige ist
verpflichtet, den Nachweis der verbrauchten oder zuriickgehaltenen Wassermengen durch einen
auf seine Kosten eingebauten ordnungsgemald funktionierenden Wasserzéhler zu filhren. Den
Nachweis (ber den ordnungsgemald funktionierenden Wasserzahler obliegt dem
Gebuhrenpflichtigen. Ist der Einbau eines Wasserzahlers im Einzelfall nicht zumutbar, so hat der
Gebuhrenpflichtige den Nachweis durch nachprifbare Unterlagen zu filhren, aus denen sich
insbesondere ergibt, aus welchen nachvollziehbaren Griinden Wassermengen der gemeindlichen
Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie grol3 diese Wassermengen sind. Die
nachprifbaren Unterlagen missen geeignet sein, der Gemeinde eine zuverlassige Schéatzung der
auf dem Grundstick zurickgehaltenen Wassermengen durchzufiihren. Soweit der
Gebuhrenpflichtige aus diesem Grund mittels eines speziellen Gutachtens den Nachweis
erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und

vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Stadt abzustimmen.

Ab dem 01.01.2007 betragt die Gebihr je m3 Schmutzwasser 2,87 €. Ab dem 01.01.2008 belauft

sie sich auf 2,99 € je m3 Schmutzwasser.
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§4
Niederschlagswassergebihr

Grundlage der Gebuihrenberechnung fiir das Niederschlagswasser ist die Quadratmeterzahl der
Uberbauten und/oder befestigten Grundsticksflache, von denen Niederschlagswasser
leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche
Abwasseranlage gelangen kann. Befestigt sind alle Flachen, deren Verdichtung von der
nattrlichen Bodenbeschaffenheit abweicht. Als befestigte Flachen gelten insbesondere alle Arten
von Pflaster, Rasengittersteine, bitumindse Befestigungen, wassergebundene Decken und
Schotterrasen. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn von
Uberbauten und/oder befestigten Flachen oberirdisch aufgrund des Gefélles Niederschlagswasser

in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann.

Die Uberbauten und/oder befestigten Flachen werden im Wege der Selbstveranlagung von den
Eigentumern der angeschlossenen Grundstiicke ermittelt. Der Grundstiuckseigentimer ist
verpflichtet, der Stadt auf Anforderung die Quadratmeterzahl der Gberbauten und/oder befestigten
Flache sowie der nach Abs. 1 abflusswirksamen Flache auf seinem Grundstick mitzuteilen
(Mitwirkungspflicht). Insbesondere ist er verpflichtet, zu einem von der Stadt vorgelegten
Lageplan Uber die Gberbauten und/oder befestigten sowie abflusswirksamen Flachen auf seinem
Grundstiick Stellung zu nehmen und mitzuteilen, ob diese Flachen zutreffend ermittelt wurden.
Auf Anforderung der Stadt hat der Grundstiickseigentiimer einen Lageplan oder andere geeignete
Unterlagen vorzulegen, aus denen samtliche (berbauten und/oder befestigten Flachen
entnommen werden kénnen. Soweit erforderlich, kann die Stadt die Vorlage weiterer Unterlagen
fordern. Kommt der Grundstlickseigentimer seiner Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen fur
ein Grundstiick keine geeigneten Angaben/Unterlagen des Grundstiickseigentiimers vor, wird die

Uberbaute und/oder befestigte Flache von der Gemeinde geschétzt.

Wird die GroRe der Uberbauten und/oder befestigten Flache verédndert, so hat der
Grundstlickseigentimer dies der Gemeinde innerhalb eines Monates nach Abschluss der
Veranderung anzuzeigen. Fir die Anderungsanzeige gilt § 4 Abs. 2 entsprechend. Die veranderte
Grolle der uUberbauten und/oder versiegelten Flache wird mit dem 1. Tag des Monats
beriicksichtigt, nach dem die Anderungsanzeige durch den Gebuhrenpflichtigen der Stadt

zugegangen ist.

Ab 01.01.2007 betragt die Jahresgebihr 14,38 € je 25 m?2 Uiberbauter und/oder befestigter Flache
i.S.d. Abs. 1. Ab 01.01.2008 betragt sie 14,87 €.

Teilversiegelte Flachen werden bei der Gebuhrenermittlung nur zu 50 % bericksichtigt.
Teilversiegelt sind Flachen, die einen nicht unerheblichen Durchfluss oder eine nicht unerhebliche

Ruckhaltung von Niederschlagswasser zulassen, wenn das Niederschlagswasser ohne Nutzung



der stadtischen Abwasseranlage im Boden gespeichert oder dem Grundwasser oder dem
natirlichen Wasserkreislauf zugefiihrt wird. Zu den teilversiegelten Flachen gehoren insbesondere

a. Grindacher

Als Grindach gilt ein Dach, das mit Erde oder Pflanzsubstrat in einer Starke von mindestens 8
cm bedeckt ist und Vegetation aufweist.

Flachen, die lber eine Versickerungsanlage entwassert werden, deren Uberlauf an die
offentliche Abwasseranlage angeschlossen ist

Als Versickerungsanlage gelten genehmigte Mulden-, Rigolen- und Schachtversickerungen.
Flachen mit einem wasserdurchlassigen Pflaster und einem wasserdurchlassigen Untergrund
Als durchlassiges Pflaster gelten sogenanntes Oko-Pflaster, Rasengittersteine, Schotter etc.
und Pflasterflachen mit durchlassigen Fugen von mindestens 1,5 cm.

Flachen, die Uber eine Regenwasserrickhalteanlage (z.B. eine Zisterne) oder eine
Regenwassernutzungsanlage zum Betrieb einer Toilettenspilung oder einer Waschmaschine
entwéassert werden, die mit einem Uberlauf an die 6ffentliche Abwasseranlage angeschlossen
sind

Die Minderung der Flache erfolgt auf Antrag. Sie setzt voraus, dass die
Regenwasserruckhalteanlage bzw. Brauchwasseranlage ein relatives Speichervolumen von
mindestens 30 Litern Niederschlagswasser pro m2 angeschlossener uberbauter und/oder
befestigter Flache und ein absolutes Speichervolumen von mindestens 2 m?3 aufweist.
Befinden sich auf dem Grundstick mehrere Anlagen, werden die Speichervolumina zur

Berechnung des Mindestvolumens addiert.

§5
Beginn und Ende der Gebuhrenpflicht

(1) Die Gebiuhrenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen

)

®3)
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Herstellung des Anschlusses folgt.

Fir Anschlisse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt die

Gebuhrenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten.

Die Gebuhrenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasseranlage. Endet die

Gebuhrenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benutzungsgebuhr bis zum Ablauf des

Monats erhoben, in dem die Veranderung erfolgt.

§6
Gebuhrenpflichtige

Gebuhrenpflichtige sind

a) der Grundstiickseigentimer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erbbauberechtigte,
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b) der NielRbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundsticks dinglich
berechtigt ist.
c) der StraRenbaulasttrager

Mehrere Gebuhrenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstiickseigentimer vom Beginn des Monats
an gebuhrenpflichtig, der dem Monat der Rechtsdnderung im Grundbuch folgt. Fir sonstige
Gebuhrenpflichtige gilt dies entsprechend. Eigentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige
Gebihrenpflichtige der Gemeinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsanderung schriftlich

mitzuteilen.

Die Gebuhrenpflichtigen haben alle fiir die Berechnung der Gebuhren erforderlichen Auskinfte zu
erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und Unterlagen zu Uberlassen. Sie haben
ferner zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstick betreten, um die

Bemessungsgrundlage festzustellen oder zu Gberprifen.

Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Griinden nicht zu erlangen, so kann
die Stadt die fur die Berechnung mafigeblichen Grundlagen unter Berucksichtigung des
Einzelfalls schatzen oder durch einen anerkannten Sachverstandigen auf Kosten des

Gebuhrenpflichtigen schéatzen lassen.
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§7
Falligkeit der Gebihr

Die Benutzungsgebuhr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebiihrenbescheides fallig. Die

Gebuhren kdnnen zusammen mit anderen Abgaben erhoben werden.

Die Abrechnung der Gebihren sowie das Ablesen der Zahler der Zahlereinrichtungen erfolgt
einmal jahrlich, und zwar zum Jahresbeginn fir das abgelaufene Kalenderjahr. Soweit

erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der Mitarbeit der Gebuhrenpflichtigen bedienen.

§8
Vorausleistungen

Die Kreisstadt Hoxter erhebt am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. jeden Kalenderjahres nach § 6
Abs. 4 KAG NRW Vorausleistungen auf die Jahresabwassergebihr in Hohe von ¥ des Betrages,
der sich aus der Abrechnung des Vorjahres ergibt. Ist eine solche Berechnung nicht mdglich,
bemessen sich die Vorausleistungen nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer

Haushalte oder Betriebe.

Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebilhrensatz fur das jeweilige Kalenderjahr.

Die Gebuhr entsteht am 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres. Die Endabrechnung und

endgultige Festsetzung erfolgt im darauf folgenden Kalenderjahr durch Bescheid.

Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorausleistungen bemessen wurden, so wird der
Ubersteigende Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Vorausleistungen zu gering bemessen,
wird der fehlende Betrag bei der Abrechnung nacherhoben. Nach der Beendigung des
Benutzungsverhaltnisses werden zuviel gezahlte Abschlage erstattet. Die auf einen
zurlickliegenden Erhebungszeitraum bezeichneten Abrechnungsbetrdge sowie die sich aus der
Abrechnung der Vorausleistungen ergebenden Nachzahlungsbetrdge sind innerhalb eines

Monats nach Bekanntgabe des Bescheides fallig.



§9
Verwaltungshelfer

Die Stadt ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebuhren und Vorausleistungen der Hilfe

des zustandigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu bedienen.

§10

Gebihr fur Abfuhr und Behandlung von Abwasser und Klarschlamm aus Kleinklaranlagen und

1)

)

abflusslosen Gruben

Fir das Abfahren und die Behandlung von Klarschlamm aus Kleinklaranlagen in das
Zentralklarwerk und das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben und

deren Beseitigung wird die Gebuhr nach der abgefahrenen Menge in m? erhoben.

Die Gebhr betragt
bei Regelentleerungen 38,00 €/m3
bei Sonderentleerungen 54,00 €/ms3.

(6) Die Gebuhrenpflicht gemanR Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr bzw. des

(4)

1)

)

Auspumpens.

Gebuhrenpflichtiger ist der Grundstiickseigentiimer, der Erbbauberechtigte oder der sonst zur
Nutzung des Grundsticks dinglich Berechtigte, auf dessen Grundstiick die Kleinklaranlage bzw.

die abflusslose Grube betrieben wird.

§11
Auskunftspflichten

Die Gebuhrenpflichtigen haben alle fur die Berechnung der Gebuhren erforderlichen Auskinfte zu
erteilen sowie Daten und Unterlagen zu Uberlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der
Gemeinde das Grundstick betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu

Uberprufen.

Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Grinden nicht zu erlangen, so kann
die Gemeinde die fur die Berechnung mafRgebenden Merkmale unter Bertcksichtigung aller
sachlichen Umstande schatzen oder durch einen anerkannten Sachverstandigen auf Kosten des

Beitrags- und Gebihrenpflichtigen schatzen lassen.

§12



Billigkeits- und Hartefallregelung

Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbesondere
nicht beabsichtigte Harten, so konnen die Abwassergebuhren gestundet, ermafigt,

niedergeschlagen oder erlassen werden.

§13

Zwangsmittel

Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung

richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW.

§14

Rechtsmittel

Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der

Verwaltungsgerichtsordnung.

8§15
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt riickwirkend zum 01.01.2007 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebihrensatzung vom
20.12.1989 zur Entwasserungs- und Grundstlicksentwasserungsanlagensatzung der Stadt Hoxter

auller Kraft.



	Niederschlagswassergebühr

